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Finanzen pers˛nlich

Gesetzliche Kassen zahlen
Selbständigen wieder Krankengeld

Wahltarife mit Mehrleistung werden weiter angeboten – Bis 30. September entscheiden –
Private Anbieter verlangen meist eine Gesundheitsprˇfung

Von Uwe Schmidt-Kasparek
.......................................................

B˛rsen-Zeitung, 21.8.2009
Gesetzlich versicherte Selbständige
k˛nnen sich freuen. Seit Monatsbe-
ginn haben auch sie wieder An-
spruch auf Krankengeld.Mit der Ein-
fˇhrung des Gesundheitsfonds zum
1. Januar dieses Jahres hatten Selb-
ständige sowie Arbeitnehmer mit
Kurzzeitverträgen ihren Anspruch
auf Krankengeld verloren. Sie muss-
ten sich dafˇr durch eine private Zu-
satzpolice oder einen speziellen
Wahltarif ihrer Kasse versichern
oder auf diese Leistung verzichten.
Nach Klagen von Betroffenen und

weil einige Kassen keine alternati-
ven Wahltarife bieten konnten, wur-
de es jetzt wieder eingefˇhrt. Die
bisherigen Wahltarife endeten auto-
matisch Ende Juli. Die rund 1,5 Mil-
lionen Selbständigen, die noch Kas-
senpatienten sind, mˇssen sich nun
entscheiden. Bis zum 30. September
gibt es die M˛glichkeit, den Kran-
kengeldanspruch auch rˇckwirkend
zum 1. August abzuschließen.

Ab dem 43. Tag

Wer die gesetzliche Regel wählt,
bekommt ab dem 43. Tag seiner Er-
krankung ein Krankengeld von bis
zu 86 Euro pro Tag. Gezahlt werden
70% des Arbeitsentgelts bis zur Bei-
tragsbemessungsgrenze von 3 675
Euro. Wer den gesetzlichen An-
spruch wählt, muss den allgemeinen
Beitragssatz von 14,9% statt des er-
mäßigten von 14,3% zahlen. Fˇr 86
Euro pro Tag im Leistungsfall wird
somit eine Prämie von rund 22 Euro
im Monat fällig.
Die Kassen bieten aber weiterhin

Wahltarife an, die oft mehr leisten.
So wollen die Techniker Kranken-
kasse oder die DAK Selbständige
mit 200 Euro pro Tag absichern. Das
Krankentagegeld kann auch frˇher
starten, etwa schon ab dem 15. oder
22. Tag der Erkrankung. Die Wahlta-
rife der Kassen unterscheiden sich
erheblich von einander. So erlaubt
die Barmer nur eine H˛chstabsiche-
rung von 86 Euro – was fˇr viele
Selbständige deutlich zu wenig sein
dˇrfte.

,,Fˇr Selbständige geh˛rt die Absi-
cherung des Verdienstausfalls zu
den unverzichtbaren Versicherungs-
bausteinen‘‘, sagt Ergo-Vorstand
Hans Josef Pick. Er hält die Kassen-
tarife aber fˇr unflexibel. Denn der
Gesetzgeber habe die gesetzlichen
Krankenkassen zwar verpflichtet,
entsprechende Wahltarife anzubie-
ten. Jedoch bindet sich der Versi-
cherte damit fˇr drei Jahre mit sei-
nem gesamten Krankenversiche-
rungsschutz an die Krankenkasse.
Immerhin k˛nnen die Kassen mit

dem Start des Gesundheitsfonds ei-
nen Zusatzbeitrag von bis zu 1%
des beitragspflichtigen Einkommens
von ihren Mitgliedern erheben. Pick
empfiehlt einen Preis-Leistungs-Ver-
gleich zwischen den Wahltarifen der
Kassen und den Krankentagegeld-
versicherungen der privaten Anbie-
ter.

Keine Alterszuschläge

Der dˇrfte aber oft zugunsten der
Kassentarife ausfallen. Denn die
Kassen haben nicht nur knapp kal-
kuliert, wie erste Zahlen zeigen, sie
bieten auch weitere Vorteile. So
kann der Tarif bei der Krankenkasse
ohne Gesundheitsprˇfung abge-
schlossen werden. Alterszuschläge
sind ebenso wie unterschiedliche
Beiträge fˇr Frau und Mann nicht
gestattet. Demgegenˇber machen
die privaten Anbieter den Abschluss
der Policen von einem Gesundheits-
check abhängig. Sie k˛nnen Zu-
schläge verlangen oder bestimmte
Krankheiten vom Schutz ausneh-
men.
,,Bei privaten Krankengeldtarifen

muss man immer die Bedingungen
im Auge behalten‘‘, warnt Gerd
Gˇssler vom Marktbeobachter
KVpro aus Freiburg. So k˛nnen die
meisten Tarife nach einer Krankheit
innerhalb der ersten drei Jahre ge-
kˇndigt werden, und nicht immer
ist eine Anpassung des Tagegelds
ohne erneute Gesundheitsprˇfung
m˛glich.

Zahlungsdauer begrenzt

Ein Nachteil der Kassentarife ist

ihre begrenzte Dauer. Die H˛chst-
dauer ist allgemein auf 78 Wochen
beschränkt. ,,Demgegenˇber gelten
private Angebote unbegrenzt, bis
zum Beginn der Berufsunfähigkeit‘‘,
so Gˇssler. Fˇr chronisch Erkrankte
k˛nne das ˇberlebenswichtig sein.
Doch nicht nur die Wahl des rich-

tigen Krankengeldtarifs ist schwie-
rig. Auch wer schon einen Schutz –
egal ob bei einer Kasse oder bei ei-
nem privaten Versicherer besitzt –
muss sich im Schadenfall auf einigen
Ärger gefasstmachen. So k˛nnen die
Kassen Versicherte auffordern, in-
nerhalb einer Frist von zehnWochen
einen Kurantrag zu stellen. Oft wird
diese Frist aber deutlich verkˇrzt.
Wer dann nicht reagiert, bekommt
kein Krankengeld mehr.
Nach Erkenntnissen des Versiche-

rungsberaters Peter Sammer aus
Großostheimwird ˛fter eine Rehabi-
litation nur deshalb angeboten, um
sich damit vor der Krankengeldzah-
lung zu drˇcken. ,,Bei Ablehnung ei-
nes Kurantrags wegen voraussicht-
lich mangelnder Erfolgsaussichten
oder nach einer erfolglosen Kur sind
die Kassen aus dem Schneider‘‘, so
Sammer. Der Kurantrag werde dann
nachträglich als Rentenantrag um-
gedeutet und das Krankengeld ab
Tag der Rentengewährung nicht
mehr gezahlt.
,,Das hilft den Kassen sparen.‘‘ Das

Krankengeld sei nämlich in vielen
Fällen h˛her als eine Erwerbsminde-
rungsrente. Die Versicherten sollten
sich daher immer wehren.
Das gilt auch, wenn es um ein pri-

vates Krankentagegeld geht. So
stand bei einem selbständigen
Kˇnstler, der an einem Burn-out-
Syndrom leidet, jeden zweiten Tag
der Vertreter vor der Tˇr und kon-
trollierte, was der Versicherte ge-
rademachte. ,,Die Versicherer versu-
chen hier nachzuweisen, dass der
Kranke schon wieder etwas arbeiten
kann‘‘, erläutert Rechtsanwalt Arno
Schubach aus Koblenz. Während ih-
nen das bei Angestellten schwerfällt,
weil der Arbeitgeber in der Regel
niemanden beschäftigt, der nur
20% Leistung erbringt, sei dies fˇr
Selbständige ein hohes Risiko, ihren
Krankengeldanspruch zu verlieren.
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Teilweise arbeitsfähig

,,Der Bundesgerichtshof hat be-
reits entschieden, dass ein Architekt,
der täglich rund 30Minuten Kunden
wirbt, seinen Beruf teilweise ausˇbt
und kein Krankentagegeld mehr er-
hält‘‘, so Schubach (BGH, Az. IV ZR
129/06). H˛chstrichterlich unge-
klärt sei hingegen, wann ein Selb-
ständiger, der tatsächlich nicht ar-
beite, theoretisch in der Lage sei,
wieder einer Teiltätigkeit nachzuge-

hen. Ein Gutachten zur Arbeitsunfä-
higkeit berge aber auch die Gefahr,
dass der Versicherte als dauerhaft
berufsunfähig eingestuft werde.
,,Dabei kann es sogar passieren,

dass der Versicherte seinen Kranken-
geldanspruch verliert und trotzdem
von seiner privaten Berufsunfähig-
keitsversicherung keinen Cent er-
hält.‘‘ Grund ist, dass sich die Berufs-
unfähigkeit beim Krankentagegeld
immer auf den zuletzt ausgeˇbten
Beruf bezieht, während bei man-
chen privaten Berufsunfähigkeitspo-

licen eine Verweisung auf einen an-
deren Beruf m˛glich ist, der mit der
geringeren Leistungsfähigkeit noch
ausgeˇbt werden kann. Daher soll-
ten Krankenversicherte eine zusätz-
liche Berufsunfähigkeitsversiche-
rung immer beim gleichen Anbieter
abschließen und sich schriftlich ver-
sichern lassen, dass es im Ernstfall
einen nahtlosen Übergang vom
Krankengeld in die Berufsunfähig-
keit gibt.
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